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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

Entschädigungsbedingungen 
§ 22a. (1) Die Tarife für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen 

auf Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen haben auch Entschädigungsbedin-
gungen jeweils zur Anwendung der Regelungen über die Fahrpreisentschädigung 
gemäß § 2 des Bundesgesetzes zur Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die 
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, BGBl. I Nr. 25/2010, 
und gemäß Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. Nr. L 315 vom 3.12.2007 
S 14, zu enthalten. 

Tarife samt Bedingungen 
§ 22a. Die Tarife für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im 

Personenverkehr auf Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen haben die Be-
förderungsbedingungen einschließlich der Entschädigungsbedingungen insbeson-
dere gemäß dem Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz (EisbBFG), 
BGBl. I Nr. xx/201x, und der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte 
und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. Nr. L 315 vom 
03.12.2007 S 14, zu enthalten. 

§ 22a. … 
(2) Die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben die Entschädigungsbedingun-

gen bei der erstmaligen Veröffentlichung gleichzeitig der Schienen-Control 
GmbH vorzulegen. Änderungen der Entschädigungsbedingungen sind von den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Schie-
nen-Control GmbH vorzulegen. 

Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen an die Schienen-Control GmbH 
§ 22b. (1) Die Eisenbahnunternehmen haben die Beförderungsbedingungen, 

einschließlich der Entschädigungsbedingungen, für die Erbringung von Eisen-
bahnverkehrsleistungen im Personenverkehr auf Hauptbahnen und vernetzten 
Nebenbahnen vor deren Veröffentlichung der Schienen-Control GmbH bekannt 
zu geben. 

(2) Jene Beförderungsbedingungen, die durch die Schienen-Control Kom-
mission nach § 78b für unwirksam erklärt wurden, sind von den Eisenbahnunter-
nehmen binnen einer angemessenen Frist vor der Veröffentlichung der Schienen-
Control GmbH bekannt zu geben. Die Schienen-Control GmbH hat diese Beför-
derungsbedingungen der Schienen-Control Kommission unverzüglich vorzule-
gen. Nach deren Vorlage durch die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-
Control Kommission von Amts wegen innerhalb von zehn Wochen festzustellen, 
ob diese gegen bundesrechtliche, unmittelbar anzuwendende unionsrechtliche 
oder völkerrechtliche Rechtsvorschriften verstoßen. 

(3) Die Bekanntgaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 haben nach den von der 
Schienen-Control GmbH vorgegebenen Modalitäten zu erfolgen. 

(4) Die Pflichten gemäß Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 treffen auch die Ver-
kehrsverbundorganisationsgesellschaften bezüglich der im jeweiligen Verkehrs-
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verbund geltenden Tarife. 
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Schlichtungsstelle 

§ 78a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der 
Behörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Kunden 
Beschwerden, welche die Beförderung von Fahrgästen, Reisegepäck oder Gütern 
betreffen und die mit einem Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder Eisenbahn-
verkehrsunternehmen nicht befriedigend gelöst worden sind, der Schienen-
Control GmbH vorlegen. Die Schienen-Control GmbH hat die von Gebietskör-
perschaften und Interessenvertretungen vorgelegten Beschwerden jedenfalls und 
die von Kunden vorgelegten Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung oder 
überdurchschnittlicher Häufung gleich gelagerter Beschwerden zu behandeln. 
 
 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Be-
hörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Fahrgäste 
Beschwerden wegen behaupteter Verstöße gegen anzuwendende Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 und wegen behaupteter unrichtiger oder für 
die Fahrgäste unzumutbarer Regelungen in den Entschädigungsbedingungen 
gemäß § 22a bei der Schienen-Control GmbH erheben. 
 

(3) Die Schienen-Control GmbH hat sich sowohl zu Beschwerden gemäß 
Abs. 1 als auch zu Beschwerden gemäß Abs. 2 um eine einvernehmliche Lösung 
zwischen den Beteiligten zu bemühen. Ansonsten hat sie den Beteiligten ihre 
Ansicht mitzuteilen und kann eine Empfehlung, die nicht verbindlich und nicht 
anfechtbar ist, zur Regelung der Angelegenheit abgeben. Die Schienen-Control 
GmbH hat in einer Richtlinie eine Verfahrensweise gemäß Abs. 1 und Abs. 2 
festzulegen und auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Betroffene Unterneh-
men haben mitzuwirken und nach Anforderung durch die Schienen-Control 
GmbH alle zur Beurteilung des beschwerderelevanten Sachverhaltes erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

§ 78b. (1) Die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-Control Kommis-
sion über gemäß § 78a Abs. 2 behandelte und die Entschädigungsbedingungen 
betreffende Beschwerdefälle zu informieren, wenn es zu keiner einvernehmlichen 
Lösung kommt. 
 
 
 

Schlichtungsstelle 
§ 78a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der 

Behörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Kunden 
Beschwerden, welche die Beförderung von Fahrgästen, Reisegepäck oder Gütern 
auf Hauptbahnen und Nebenbahnen betreffen und die mit einem Eisenbahnunter-
nehmen oder mit einer Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft, sofern sie im 
Zusammenhang mit der Erbringung derartiger Eisenbahnverkehrsleistungen ste-
hen, nicht befriedigend gelöst worden sind, der Schienen-Control GmbH vorle-
gen. Die Schienen-Control GmbH hat die von Gebietskörperschaften und Interes-
senvertretungen vorgelegten Beschwerden jedenfalls und die von Kunden vorge-
legten Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung oder überdurchschnittlicher 
Häufung gleich gelagerter Beschwerden zu behandeln. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Be-
hörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Fahrgäste 
Beschwerden wegen behaupteter Verstöße gegen anzuwendende Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetzes und wegen behaupteter rechtswidriger Regelungen in den 
Beförderungsbedingungen einschließlich der Entschädigungsbedingungen (§ 22a) 
bei der Schienen-Control GmbH erheben. 

(3) Die Schienen-Control GmbH hat sich sowohl zu Beschwerden gemäß 
Abs. 1 als auch zu Beschwerden gemäß Abs. 2 um eine einvernehmliche Lösung 
zwischen den Beteiligten zu bemühen. Ansonsten hat sie den Beteiligten ihre 
Ansicht mitzuteilen und kann eine Empfehlung, die nicht verbindlich und nicht 
anfechtbar ist, zur Regelung der Angelegenheit abgeben. Die Schienen-Control 
GmbH hat in einer Richtlinie eine Verfahrensweise gemäß Abs. 1 und Abs. 2 
festzulegen und auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Betroffene Unterneh-
men haben mitzuwirken und nach Anforderung durch die Schienen-Control 
GmbH alle zur Beurteilung des beschwerderelevanten Sachverhaltes erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

(4) Die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-Control Kommission über 
gemäß Abs. 2 behandelte und die Entschädigungsbedingungen betreffende Be-
schwerdefälle zu informieren, wenn es zu keiner einvernehmlichen Lösung 
kommt. Die Schienen-Control Kommission kann bei einer Beschwerde eines 
Fahrgasts über die Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen oder Zugausfällen 
aussprechen, dass die Empfehlung der Schienen-Control GmbH wegen eines 
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§ 78a. (4) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im 
Eisenbahnbereich im allgemeinen und über die anhängig gemachten Beschwer-
den im besonderen jährlich einen Bericht zu erstellen. Der Bericht ist in geeigne-
ter Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. Eisenbahnunter-
nehmen haben der Schienen-Control GmbH auf deren Verlangen Auskünfte über 
die Kundenzufriedenheit zu erteilen. 

behaupteten Verstoßes gegen anzuwendende Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegeset-
zes für verbindlich erklärt wird. 

(5) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im Ei-
senbahnbereich im Allgemeinen und über die anhängig gemachten Beschwerden 
im Besonderen jährlich einen Bericht zu erstellen. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. Eisenbahnunterneh-
men haben der Schienen-Control GmbH auf deren Verlangen Auskünfte über die 
Kundenzufriedenheit zu erteilen, sofern entsprechende Daten oder Informationen 
darüber vorhanden sind. 

 
§ 78b. (2) Die Schienen-Control Kommission hat von Amts wegen: 

 1. die Entschädigungsbedingungen ganz oder teilweise für unwirksam zu 
erklären, wenn die Modalitäten für die Fahrpreisentschädigung für die 
Fahrgäste unangemessen und unzumutbar sind, oder wenn das Eisen-
bahnverkehrsunternehmen entgegen § 2 des Bundesgesetzes zur Verord-
nung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr bei der Vorgabe des Pünktlichkeitsgrades nicht auf die 
Strecken- und Verkehrsverhältnisse für den Regelbetrieb Bedacht nimmt, 
den Pünktlichkeitsgrad nicht monatlich ermittelt oder die Entschädi-
gungshöhe nicht mit mindestens 10% des rechnerisch auf einen Monat 
entfallenen Fahrpreises des konkret auf diese Strecke entfallenen Bahn-
anteiles einer Jahreskarte festsetzt; 

 2. die Entschädigungsbedingungen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 ganz oder teilweise für unwirksam zu erklären, wenn sie 
das Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht nach den Kriterien des Art. 17 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 festsetzt. 

Unwirksamkeitserklärung der Schienen-Control Kommission 
§ 78b. (1) Die Schienen-Control Kommission hat von Amts wegen Beförde-

rungsbedingungen, einschließlich der Entschädigungsbedingungen, für die Er-
bringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr auf Hauptbahnen 
und vernetzten Nebenbahnen ganz oder teilweise für unwirksam zu erklären, 
wenn sie gegen bundesrechtliche, unmittelbar anzuwendende unionsrechtliche 
oder völkerrechtliche Rechtsvorschriften verstoßen. 

(2) Die Schienen-Control Kommission hat bei der Unwirksamkeitserklärung 
gleichzeitig auszusprechen, ab welchem Zeitpunkt welche Bestimmungen neu zu 
regeln sind. Zugleich mit der gänzlichen oder teilweisen Unwirksamkeitserklä-
rung hat die Schienen-Control Kommission dem Eisenbahnunternehmen oder der 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft zu untersagen, die für unwirksam 
erklärten Bestimmungen zu verwenden und sich auf sie zu berufen. Weiters kann 
die Schienen-Control Kommission die Modalitäten zur Herstellung des rechtmä-
ßigen Zustandes auftragen. 

§ 167. Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen, 
 1. wer keine Entschädigungsbedingungen gemäß § 22a Abs. 1 veröffent-

licht, 
 2. wer schwerwiegend gegen die Informationspflichten gemäß 

Art. 8 oder 29 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 verstößt, 
 3. wer schwerwiegend gegen die Hilfeleistungspflichten gemäß Art. 18, 

Art. 22 Abs. 1 und 3 oder Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 

§ 167. (1) Wer 
 1. in die Tarife keine Beförderungs- oder Entschädigungsbedingungen 

gemäß § 22a aufnimmt, 
 2. der Pflicht zur Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen gemäß § 22b 

nicht nachkommt, 
 3. die für den Entschädigungsanpruch notwendigen Personen- und Fahr-

ausweisdaten nicht unentgeltlich, in einer einvernehmlich festzulegenden 
Form und innerhalb einer einvernehmlich festgelegten Frist gemäß § 4 
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verstößt oder 

 4. wer schwerwiegend gegen den Anspruch auf Beförderung gemäß Art. 19 
oder die Information gemäß Art. 20 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 verstößt. 

Abs. 2 des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetzes zur 
Verfügung stellt, 

 4. der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gemäß § 78a Abs. 3 und 5 nicht 
Folge leistet oder 

 5. einem Bescheid der Schienen-Control Kommission gemäß § 78b zuwider 
handelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 Euro, im Wiederholungsfalle bis zu 10 000 Euro 
zu bestrafen. 

(2) Wer schwerwiegend gegen Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 oder schwerwiegend gegen andere Bestimmungen des 1. bis 3. 
Hauptstückes des 1. Teiles des EisbBFG verstößt, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
7 000 Euro, im Wiederholungsfalle mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu 
bestrafen. 
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